BUTSCHWIL
GANTERSCHWIL

Gesuch um Bewilligung einer Fasnachtsdekoration

Gesuchsteller
(Name, Adresse)

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Restaurant

Motto

Dauer der Dekoration von bis

Dekorierte Raume

Hinweis: Dieses Gesuch muss erst ab 100 Personen pro Abend eingereicht werden. Unter 100
Personen wird keine brandschutztechnische Bewilligung ausgestellt sowie auch keine Abnahme
durchgefihrt. Die Weisungen ,,Dekorationen in Raumen mit Publikumsverkehr® muss jedoch
zwingend eingehalten werden.

Dieses Gesuch ist mindestens 10 Tage vor gewiinschtem Dekorationsbeginn einzureichen an:
Bauverwaltung, Innerfeld 21, Postfach 18, 9606 Biitschwil, E-Mail: info@®buetschwil-
ganterschwil.ch

Datum: Unterschrift Gesuchsteller/-in:

Bauverwaltung, Innerfeld 21, Postfach 18, 9606 Bitschwil, info@buetschwil-ganterschwil.ch



mailto:info@buetschwil-ganterschwil.ch

Brandschutz
Davidstrasse 37

CH-9001 St.Gallen gebdude

www.gvsg.ch .
versicherung
st.gallen

Dekorationen in Raumen mit Publikumsverkehr
Weisung

1 Allgemeines

Die Weisung stitzt sich auf das Gesetz tber den Feuerschutz (sGS 871.1, FSG), die Feuerschutzver-
ordnung (sGS 871.11, FSV) sowie die Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerver-
sicherungen (VKF).

2 Allgemeines

Dekorationen sind so anzubringen, dass:

— keine zusatzliche Brandgeféhrdung entsteht, die Sicherheit von Personen nicht gefahrdet ist, die Sicht-
barkeit der Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgéngen nicht beeintrachtigt wird sowie Ausgange
weder verdeckt noch verschlossen werden;

— Brandmelde-, Léscheinrichtungen und Rauch- und Warmeabzugsanlagen weder verdeckt noch in ihrer
Wirksamkeit beeintrachtigt werden;

— sie durch Warmestrahlung von Lampen, Heizapparaten, Motoren und dergleichen nicht entziindet werden
konnen und bei diesen kein gefahrlicher Warmestau entstehen kann.

In vertikalen und horizontalen Flucht- und Rettungswegen dirfen keine brennbaren Dekorationen
angebracht werden.

Spiel- und Reklameballone dirfen nur mit nicht brennbarem Gas oder Gasgemisch gefullt werden.

3 Anforderungen an Dekorationsmaterial

Dekorationen miissen aus Material der RF2 bestehen. In R&umen mit einer Sprinkleranlage gentigt Material
der RF3 (cr).

Die Materialien dirfen im Brandfall nicht brennend abtropfen.

Papier fur Dekorationen ist so zu behandeln, dass es der Brandverhaltensgruppe RF3 (cr) entspricht
(z.B. Brandschutzimpragnierung).

Stroh, Schilf, Tannenreisig und dergleichen sind fir Dekorationen nicht zulassig.

Version 1.1 15.05.2023 11



	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	von: 
	bis: 
	Dekorierte Räume 1: 
	Dekorierte Räume 2: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	1_2: 
	Allgemeines: 


